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TR AKTA N DEN  DER  ORDENTL ICHEN GENER ALVER SAMMLUNG 
MI T T W O CH, 17 . J U NI  2026 , 19 .00  UHR

1.	 Genehmigung der Traktandenliste

2.	 Genehmigung des Protokolls der GV vom 25. Juni 2025

3.	 Abnahme des Geschäftsberichts 2025

4.	 Abnahme der Jahresrechnung 2025

5.	 Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung (Décharge)

6.	 Wahlen Vorstand
6.1	 Antrag Vorstand für die Anzahl Vorstandssitze für die kommende 
 	 Amtsperiode
6.2	 Der Vorstand beantragt , die bisher igen Vorstandsmitglieder 
 	 in globo zu wählen
6.3	 Wahlen der bisher igen Vorstandsmitglieder

7.	 Wahlen Geschäftsprüfungskommission (GPK)
7.1	 Antrag Vorstand für die Anzahl Mitglieder der GPK für die kommende Amtsperiode
7.2	 Der Vorstand beantragt , das bisher ige Gremium in globo zu wählen
7.3	 Wahlen der bisher igen Mitglieder der GPK

8.	 Wahlen Revisionsstelle

9.	 Antrag Baukredit Riedenhaldenstrasse

10.	 Antrag für die definitive Einführung von emonitor als Software 
	 zur Unterstützung des Vergabeprozesses

11.	 Antrag Statutenänderung: Einführung Urabstimmung 

12. 	 Antrag Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag / Sistierung Solidar itätsbeiträge

13. 	 Antrag des Hausvereins Manegg zur Bildung eines zusätzlichen  
	 Solidar itätsfonds zur aktiven Förderung einer grösseren sozialen
	 Durchmischung der Wogeno-Mieterschaft

14.	 Antrag von Heinz Baumann auf Änderung von Artikel 6.3 der Statuten

15. 	 Var ia

		

  



AUS GANGSL AG E

2023 haben sich die sBK und der 
Vorstand entschieden, eine Sanie-
rung und Erweiterung der Rieden-
haldenstrasse 50 statt eines Er-
satzneubaus weiterzuverfolgen. 
Anlässlich eines Projektwettbe-
werbs im Jahr 2024 wurde das Pro-
jekt Zulèr von boa Architektur von 
der Wettbewerbsjury für die Wei
terbearbeitung empfohlen. Auf Ba-
sis der Vorprojektplanung und Kos-
tenschätzung stellen wir der 
Generalversammlung den Antrag 
für die Genehmigung des Baukre-
dits (Projektierung und Ausfüh-
rung) von CHF 6,62 Mio. ±15%.

ZUM PR O JEKT

Das Wohnhaus Riedenhaldenstrasse 50 
in Zür ich Affoltern wurde 1953 er-
baut und konnte 2013 von der Wogeno 
erworben werden. Das Gebäude liegt 
zurückversetzt von der Quartier
strasse in einer Siedlung von typen
gleichen Gebäuden mit verschiedenen 
Eigentümerschaften. Der ausgearbei
tete Entwurf von boa Architektur 
ergänzt das Gebäude mit einem  
Anbau und verwebt den Charakter 
des 1950er-Jahre-Bestands mit 
dem Anbau geschickt zu einem 
transformierten neuen Ganzen. Der 
Zulèr, ein gemeinschaftlich genutz-
ter Raum in jedem Geschoss und 
ein Verbindungselement von jeweils 
drei Wohnungen, ermöglicht mehr 
Begegnungen und Raum für ge-
meinsame Aktivitäten und bietet 
neben grosszügiger Garderoben

fläche aussergewöhnliches Potenzial 
für verschiedenste Nutzungs
möglichkeiten für die Hausgemein-
schaft . Mit dem Zulèr und dem 
neuen Lift gelingt es dem Projekt , 
zusätzlichen Mehrwert für die  
Bewohnenden zu schaffen.

Statt wie bisher acht Wohnungen 
weist der neue Baukörper an der 
Riedenhaldenstrasse 50 total elf 
Wohnungen für verschiedene Haus-
haltsformen auf, wobei alle Wohnun
gen über einen pr ivaten Aussen-
raum verfügen. Die Energiezufuhr 
er folgt über Erdsonden mit Wärme-
pumpe sowie eine Photovoltaikan-
lage auf dem Schrägdach. Für die 
Umgebung um das Haus sind ein 
Gemeinschaftsgarten, gemeinschaft
lich nutzbare Sitzplätze und Velo-
abstellplätze vorgesehen.
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TRAKTANDUM 9 
ANTRAG BAUKREDIT (PROJEKTIERUNG UND AUSFÜHRUNG)  

SANIERUNG UND ERWEITERUNG RIEDENHALDENSTRASSE 50,  
8046 ZÜRICH AFFOLTERN



N

 
   
 
 

M IETER : INNEN  
R IEDENHAL DENSTR A SSE

Sämtliche Wohnungen sind nach 
und nach – bei jedem Mieter:innen-
wechsel – befr istet bis Frühling 
2027 vermietet worden.

KO STEN

Die Kosten für die Planung und Er-
stellung belaufen sich auf CHF 6,62 
Mio. ±15% inkl. 8,1% MwSt . (Stand 
Vorprojekt/Kostenschätzung ±15%). 
Dar in enthalten sind eine bauher-
renseitige Reserve, die Kosten für 
den Architekturwettbewerb sowie 
die Planung und die Ausführung.

TERMINE

Bei einer Annahme des Baukredits 
durch die GV 2026 wird die Objekt-
baukommission die weitere Pla-
nungsarbeit von boa Architektur, 
Laternser Waser (Baumanagement) 
und den Fachplanern begleiten.  
SIA 112 Phase 32 (Bauprojekt) wird 
fertiggestellt , Phase 4 (Ausschrei-
bung) und Phase 5 (Realisierung) 
werden eingeleitet . 

Gemäss Grobterminprogramm  
ist mit der Bauvollendung voraus-
sichtlich im 2./3. Quartal 2029  
zu rechnen.

Grobterminprogramm:
Juni 2026 Antrag Baukredit  
Generalversammlung
Herbst/Jahresende 2026 voraus-
sichtlich rechtskräftige Bau
genehmigung
Frühling/Sommer 2027 voraus-
sichtlich Baustart
2./3. Quartal 2029 voraussichtlich 
Inbetr iebnahme und Bezug

Informationen zum Projekt werden 
laufend auf der Wogeno-Website 
publiziert .

      

WOHNUNGSMI X  UND  KO STEN

Anzahl	 Wohnungsart	 Fläche m²	 Bruttomiete*
			   (exkl. Zulèr)

3	 2,5-Zimmer-Wohnung	 44	 1300–1400

3	 3,5-Zimmer-Wohnung	 72	 2200–2300

1	 4,5-Zimmer-Wohnung	 77	 2400–2500

3	 4,5-Zimmer-Wohnung	 83	 2550–2650

1	 5,5-Zimmer-Wohnung	 90	 2800–2900

* inkl. NK – es handelt sich um Richtgrössen

ANTR AG

Der Vorstand der Wogeno bean-
tragt für die Sanierung und Er-
weiterung mit drei zusätzlichen 
Wohnungen an der Riedenhalden-
strasse 50 die Genehmigung eines 
Baukredits von CHF 6,62 Mio. 
±15% inkl. 8,1% MwSt .
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Ausgangslage: Seit Jahren bewarben sich immer mehr Genossenschafter:innen für eine 
Wohnung bei der Wogeno. Waren es mehr als 70 Personen für eine Wohnung, war bis Sommer 
2025 einzig die Dauer der Mitgliedschaft das Kr iter ium, um die Menschen an die Besichti-
gung der Wohnung einzuladen. 

Da dieses Vorgehen nicht statutenkonform war, evaluierte die Kommission Vergabe + Soziales 
die Software emonitor und startete den an der letzten GV vorgestellten Pilotversuch.

Zu emonitor: Dank dieser Software können nun vier der fünf in den Statuten verlangten 
Kr iter ien (Art . 5.10) vorgängig geprüft werden. Selbstverständlich wird die Integrier
fähigkeit in die bestehende Hausgemeinschaft ausschliesslich vom entsprechenden Haus-
verein geprüft . 

Der Pilot wurde laufend evaluiert . So haben die betroffenen Hausvereine beispielsweise ei-
nen Fragebogen ausgefüllt . Bei dessen Auswertung kam eine grossmehrheitliche Unter-
stützung dieser neuen Software zutage.

Der Zufallsgenerator, der bei mehr als 70 besichtigungswilligen Personen eingesetzt wurde, 
ist teilweise auf Kr itik gestossen. Nach zusätzlichen Abklärungen mit einer externen Da-
tenschutzexpertin und technischen Anpassungen am Programm, wird nach der definitiven 
Einführung von emonitor das Verfahren wie folgt aussehen: Bereits für die Besichtigung 
erfassen die Bewerbenden ihre Angaben. Aufgrund dieser wird das System max. 70 Personen 
mit der höchsten Punktzahl zur Besichtigung einladen. Bewerben sich weniger als 70 Per-
sonen, werden alle eingeladen. Der Zufallsgenerator wird nicht mehr eingesetzt .

Antrag: Der Vorstand stellt den Antrag, emonitor definitiv als Software zur
Unterstützung des Vergabeprozesses einzuführen.

TRAKTANDUM 10 
ANTRAG FÜR DIE DEFINIT IVE EINFÜHRUNG VON EMONITOR ALS 

SOFTWARE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES VERGABEPROZESSES
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Die Wogeno zählt Ende 2025 knapp 7000 Genossenschafter innen und Genossenschafter und 
ist damit eine Genossenschaft der Nichtwohnenden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir 
bei bedeutenden Geschäften möglichst viele Mitglieder erreichen und einbeziehen.  
Bei Genossenschaften mit mehr als 300 Mitgliedern ist eine Urabstimmung möglich, und  
genau deshalb beantragen wir ihre Einführung.

Der Vorstand beantragt die Anpassung der Statuten wie folgt (die Anpassungen sind unter-
str ichen): 

Art . 4.1 Die Organe
Die Organe der Genossenschaft sind:
– die Generalversammlung
– die Urabstimmung
– der Vorstand
– …

Art . 4.12 Urabstimmung
Die Generalversammlung kann nach erfolgter Beratung eines Traktandums auf Antrag des 
Vorstands oder eines Mitglieds anstelle der Durchführung der Schlussabstimmung die 
nachfolgenden Geschäfte der Urabstimmung unterstellen:
– Abänderung der Statuten
– Erlass von Ausführungsbestimmungen der Statuten und/oder Reglemente
– Auflösung oder Fusion der Genossenschaft (mit Löschung der Wogeno als Folge)

Der Vorstand informiert die Mitglieder über die Durchführung einer Urabstimmung. Er 
or ientiert über die Vorlage sowie über die in der Generalversammlung gestellten Anträge 
unter Beilage allfälliger Gegendarstellungen von Mitgliedern und stellt ihnen gleichzeitig 
das Stimmmaterial zu. Der Versand der Unterlagen für die Urabstimmung hat innert sechs 
Wochen nach dem entsprechenden Beschluss der Generalversammlung zu erfolgen, spätes-
tens jedoch 20 Tage vor dem für die Stimmabgabe aufgeführten Schlussdatum. Jedes Mit-
glied hat in der Urabstimmung eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. Die Postauf-
gabe des Stimmzettels respektive die elektronische Stimmabgabe hat spätestens an dem  
in den Unterlagen aufgeführten Schlussdatum zu erfolgen. Für die Beschlussfassung gelten 
die Quoren, welche für die Generalversammlung Geltung haben. Die Revisionsstelle amtet 
als Abstimmungsbüro, ermittelt das Resultat und teilt es innert zehn Arbeitstagen dem 
Vorstand mit . Dieser informiert die Mitglieder innert weiterer zehn Arbeitstagen.

Antrag: Der Vorstand beantragt die Einführung der Urabstimmung und damit die ent
sprechende Anpassung der Statuten.

TRAKTANDUM 11 
ANTRAG STATUTENÄNDERUNG: EINFÜHRUNG URABSTIMMUNG
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ERHÖHUNG VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG 

Das Jahresergebnis der Wogeno ist seit 2023 deutlich negativ. Ein wesentlicher Grund da-
für ist der Verwaltungskostenbeitrag, er beträgt seit 1996 unverändert 0,35% des Gebäu-
deversicherungswertes. Die effektiven Verwaltungskosten sind seit der letzten Anpassung 
deutlich gestiegen und betrugen in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 0,54% pro 
Jahr.

Um diese strukturelle Unterdeckung von rund 0,20% zu beheben, soll der Verwaltungskos-
tenbeitrag von 0,35% auf 0,55% erhöht werden. Die Häuser im Wogeno-Mietzinsmodell 
haben eine Betr iebsquote von 1,85% bis 2,15%, während bei Häusern nach städtischem 
Mietzinsmodell eine Betr iebsquote von grundsätzlich 3,25% zur Anwendung kommt . Auf-
grund der deutlich tieferen Betr iebsquote soll die Erhöhung nur bei Häusern gemäss  
Wogeno-Modell umgesetzt werden. 

Die Anpassung führt zu einem zusätzlichen Ertrag von rund CHF 300 000 pro Jahr. Für die 
davon betroffenen Häuser bedeutet dies eine durchschnittliche Mietzinserhöhung von 
5,7%. Beispiel: Bei einer Miete von CHF 1500 entspr icht dies einer Zunahme von CHF 85 
pro Monat .

SIST IERUNG SOLIDARITÄTSBEITRÄGE

Durch konstante jährliche Einlagen bei gleichzeitig wenigen Entnahmen wurde der Soli
dar itätsfonds in den letzten Jahren immer weiter geäufnet und beträgt aktuell rund  
CHF 3,6 Mio. Das Reglement zum Solidar itätsfonds wurde im Jahr 2023 überarbeitet und 
flexibler gestaltet , trotzdem ist der Fonds im Jahr 2025 um rund CHF 150 000 gewachsen, 
und eine Abnahme des Solidar itätsfonds ist bis auf Weiteres nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Äufnung des Solidar itätsfonds nicht sinn-
voll, daher soll die jährliche Einlage der Wogeno aufgehoben werden (rund CHF 170 000 
pro Jahr). Gleichzeitig sollen die Einlagen der Mieter innen und Mieter während fünf  
Jahren sistiert werden (rund CHF 180 000 pro Jahr). 

Antrag: Der Vorstand beantragt die Erhöhung des jährlichen Verwaltungskostenbeitrages 
von 0,35% auf 0,55% bei Häusern gemäss Wogeno-Mietzinsmodell. Ebenfalls beantragt 
der Vorstand die Aufhebung der jährlichen Solidar itätsfonds-Einlage der Wogeno und die 
Sistierung der Einlage der Mieter:innen für eine Dauer von fünf Jahren. Die Umsetzung 
der neuen Mietberechnungen soll im 1. Quartal 2027 er folgen.

TRAKTANDUM 12:
ANTRAG ERHÖHUNG VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG UND  

SIST IERUNG SOLIDARITÄTSBEITRÄGE
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TRAKTANDUM 13
ANTRAG ZUR BILDUNG EINES ZUSÄTZLICHEN SOLIDARITÄTSFONDS 

ZUR AKTI VEN FÖRDERUNG EINER GRÖSSEREN SOZIALEN  
DURCHMISCHUNG DER WOGENO -MIETERSCHAFT

eingereicht durch den Hausverein Manegg
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TRAKTANDUM 14
ANTRAG AUF ÄNDERUNG VON  
ARTIKEL 6.3 DER STATUTEN

eingereicht durch Heinz Baumann

 


